
Der Wahlleiter der Gemeinde Hohenaltheim 
 

Bekanntmachung über die Notwendigkeit einer Stichwahl  
bei der Wahl des ersten Bürgermeisters 

am 29. März 2020 
 

1 Bei der Wahl des ersten Bürgermeisters am 15. März 2020 hat keine Person mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten. Es findet deshalb am 29. März 2020 (zweiter Sonntag nach dem Wahltag) eine Stichwahl zwischen den beiden folgenden 
Personen statt. Ordnungszahl Nr., Kennwort des Wahlvorschlagsträgers, Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder 
Stand, gültige Stimmen: -, Bürgerblock Hohenaltheim/Niederaltheim/Unabhängige Wähler Hohenaltheim-Niederaltheim (BB/UW), 
Göttler, Martina, Angestellte, 177; -, -, Dr. Bauer, Friedrich, Geschäftsführer, 104. 

 
 

 

2 Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischenzeit sein 
Stimmrecht verloren hat. 

 

3 Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden: 
durch Briefwahl. 

 
 

4. Die Stimmberechtigten erhalten folgende Unterlagen zugesandt: 
 

 - einen Stimmzettel, 
 - einen Stimmzettelumschlag für den Stimmzettel, 
 - einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die der 

Wahlbrief zu übersenden ist, 
 - ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

4.1 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein am Wahltag 
bis zum Ablauf der Abstimmungszeit (18.00 Uhr) bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde eingeht.  

 

4.2 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 

5 Grundsätze für die Kennzeichnung des Stimmzettels 
 

Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf dem in der Verwaltungsgemeinschaft Ries, Beuthener Str. 6, 86720 Nördlingen 
und der Amtstafel der Gemeindeverwaltung ausgehängtem Musterstimmzettel ist erläutert, wie der Stimmzettel zu kennzeichnen ist.  
 

 Die Stimmberechtigten können ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Sind sie des Lesens unkundig oder wegen einer 
körperlichen Behinderung nicht in der Lage, ihr Stimmrecht auszuüben, können sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. 

 

6 Bei der Stichwahl ist gewählt, wer von den abgegebenen gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. Bei gleicher Stimmenzahl 
entscheidet das Los.  

 
7      Gleichzeitig wird bekannt gemacht, dass am 31.03.2020, 19:30 Uhr im Rathaus, In den Schmidbreiten 4, 86745 Hohenaltheim eine 

Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden Ergebnisses der Bürgermeister-Stichwahl stattfindet. Die Sitzung 
ist öffentlich. 

  
 

Gemeinde Hohenaltheim 
Hohenaltheim, 19.03.2020 
Markus Bauer, Wahlleiter 


